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Der Auszug ist maschinell erstellt, er ist ohne Unterschrift gültig. Der Auszug darf nur mit Zustimmung des Katasteramtes vervielfältigt,
umgearbeitet, ergänzt, veröffentlicht oder an Dritte weiter gegeben werden. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.
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Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
Paderborn
NN024042 1
99999 Ort

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Flurstücks- und
Eigentumsnachweis

Erstellt am 25.10.2024

Flurstück 3588, Flur 13, Gemarkung Schloß Neuhaus

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Paderborn
Kreis Paderborn
Regierungsbezirk Detmold

Lage: Hatzfelder Straße 107

Fläche: 1 654 m²

Tatsächliche Nutzung: 1 654 m² Wohnbaufläche

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstück

Buchung: Grundbuchamt Paderborn
Grundbuchbezirk Schloß Neuhaus
Grundbuchblatt 8773
Laufende Nummer 1

Eigentümer/-in: 2 NN006425, NN016521
NN030024 1
99999 Ort

Der Auszug ist maschinell erstellt, er ist ohne Unterschrift gültig. Der Auszug darf nur mit Zustimmung des Katasteramtes vervielfältigt,
umgearbeitet, ergänzt, veröffentlicht oder an Dritte weiter gegeben werden. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.
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